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Rechtsgrundlagen Stand: 04.01.2023

Änderung / Ergänzung
Nach der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB.

Gemarkung: Brühl     
Flur: 7, 29
Maßstab: 1:500
Stand: Januar 2023

Bebauungsplan 08.11

Stadt Brühl

"Neubau Hauptfeuerwache
Römerstraße, südlich Liblarer Straße"

Flurgrenze

weitere Signaturen gemäß GeoInfoDok (Katastervorschrift)

Flurstückgrenze ALT

Gemarkungsgrenze
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Bordstein
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Bebauungsplan 08.11
"Neubau Hauptfeuerwache Römerstraße,

südlich Liblarer Straße"

Legende

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Textliche Festsetzungen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der
Verordnung vom 4. Januar 2023 (BGBl. I S. 6)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt  geändert durch Artikel 3 der
Verordnung vom 4. Januar 2023 (BGBl. I S. 6)

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I
S. 1802)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.
NRW. S. 490).

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21. Juli 2018 (GV
NRW 2018. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. September 2021 (GV. NRW. S. 1806)

Die Rechtsgrundlagen gelten in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Bebauungsplanes gültigen Fassung einschließlich aller zugehörigen
Verordnungen.

Übersichtsplan Maßstab 1 : 2000

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baugrenze

1,0 Grundflächenzahl

Fläche für Gemeinbedarf,

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsfläche

a abweichende Bauweise

GH 98,0 Gebäudehöhe als Höchstmaß in Meter über Normalhöhennull (NHN)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Sonstige Festsetzungen

GH 80,0-86,0 Gebäudehöhe als Mindest- und Höchstmaß
in Meter über Normalhöhennull (NHN)

#10,0
Vermaßung der Festsetzungen
Vermaßung der Festsetzungen, Parallelmaß

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung:
Feuerwehr und Rettungswesen

Umgrenzung der Fläche für Stellplätze (§ 9 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Lärmschutzwand (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze zwischen verschiedenen Maßen baulicher Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

St

vom Bauordnungsrecht abweichende Tiefe der Abstandsflächen
(§ 6 Abs. 5 BauO NRW)0,2 H

Fußweg

Unmaßstäbliche Vergrößerung der Festsetzung einer Lärmschutzwand

Sichtfelder

Ausfahrtsbereich im Alarmfall

1,6z.B.
z.B.

Ein- und Ausfahrtsbereich der Tiefgaragen- und Hofzufahrt

N

geplante Abgrenzung des Straßenraums

Verkehrsplanung L183

geplante Querungshilfe

bestehender Baum

6. Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

SMD Schnitt mit Dachhaut

rechter Winkel

Haltelinie

Lärmpegelbereich z. B. V u. IV
LPB V

LPB IV

Kartengrundlage
Die Planunterlage ist hinsichtlich der planungsrelevanten 
Bestandteile geometrisch einwandfrei und die Übertrag- 
barkeit von neu zubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist 
einwandfrei möglich.

Es wird bescheinigt, dass diese Planunterlage den Bestim- 
mungen des § 1 Abs. 2 PlanzV 90 entspricht.

Brühl, den

Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes sowie Ort und 
Zeit der Einsichtnahme gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist am            

                  erfolgt.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Bekanntmachung

Aufstellung
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt 
Brühl hat am 08.12.2022 gem. § 2 Abs. 1 die Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Dieser Beschluss wurde am 05.01.2023  ortsüblich bekannt 
gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und die Darlegung der Ziele und Zwecke der Planung 
erfolgte in der Zeit vom 11.08.2022 bis 16.09.2022            
einschließlich.
Die durch die Planung berührten Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 11.08.2022             
gem. § 4  Abs. 1 BauGB beteiligt.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Öffentliche Auslegung
Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung erfolgte 
am 05.01.2023. Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB erfolgte in der Zeit vom 16.01.2023 bis           
24.02.2023 einschließlich.
Die durch die Planung berührten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom 16.01.2023 beteiligt.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Beschluss der öffentlichen Auslegung
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt 
Brühl hat am 08.12.2022 den Beschluss zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gefasst.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Frühzeitige Beteiligung

Der Rat der Stadt Brühl hat am          diesen 
Bebauungsplan einschließlich der textlichen Festsetzungen 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Satzungsbeschluss

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans 
08.11 "Neubau Hauptfeuerwache Römerstraße, südlich 
Liblarer Straße“ mit dem hierzu ergangenen Beschluss  des  
Rates  der  Stadt  Brühl  vom             übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgeblichen 
Verfahrensvorschriften, insbesondere die des Baugesetz-
buches, in ihren derzeit geltenden Fassungen beachtet 
wurden. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und 
die öffentliche Bekanntmachung angeordnet.
Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Ausfertigung


